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FAQs 

Hautkrebsscreening für Versicherte unter 35 Jahre nach § 140a 

SGB V 

 

1. Was heißt es, dass es einen eigenen Vertrag nach § 140a SGB V für die Siemens 

BKK, Bosch BKK und VIACTIV Krankenkasse gibt? 

Es wurde ein eigener Vertrag zwischen der Siemens BKK und der KVB zum 01.04.2022 

geschlossen. Seit 01.10.2022 gibt es auch eigene Verträge mit der Bosch BKK und der 

VIACTIV Krankenkasse. Der Vertrag mit dem BKK Landesverband wurde zum 31.12.2022 

beendet.  

 

2. Welche weiteren Krankenkassen haben einen Vertrag zum Hautkrebsscreening für 

Versicherte unter 35 Jahren nach § 140a SGB V? 

Zum 01.04.2023 gab es noch bei der SVLFG (LKK) die Umstellung auf die neue 

Rechtsgrundlage. 

 

3. Welche Ärzte sind berechtigt, an den oben genannten Verträgen teilzunehmen? 

Teilnahmeberechtigt an den Hautkrebsscreeningverträgen für Versicherte  

unter 35 Jahren (bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres) sind alle Fachärzte für Haut- und 

Geschlechtskrankheiten, die  

• eine Genehmigung der KVB für das Hautkrebsscreening nach den 

Krebsfrüherkennungs-Richtlinien,  

• eine Genehmigung zur Teilnahme an dem jeweiligen HKS-Vertrag haben und  

• über ein Gerät zur Auflichtmikroskopie verfügen. 

 

4. Wie kann ein Hautarzt an diesen Verträgen teilnehmen? 

Die Teilnahme an den Verträgen ist für den Hautarzt freiwillig. Seine Teilnahme an den 

einzelnen Verträgen erklärt der berechtigte Vertragsarzt gegenüber der KVB mit der 

Teilnahmeerklärung zum Hautkrebsscreening.  

Diese Teilnahmeerklärung findet sich auf der Homepage der KVB unter www.kvb.de in der 

Rubrik Abrechnung --> Vergütungsverträge --> Hautkrebsscreening. 

 

5. Muss ich für die Teilnahme an dem neuen Vertrag mit der SBK, der Bosch BKK bzw. 

der VIACTIV Krankenkasse eine neue Teilnahmeerklärung einreichen? 

Ja. Da es sich um neue Verträge mit einem anderen Vertragspartner als beim Alt-Vertrag 

(mit dem BKK Landesverband) handelt, ist aus rechtlichen Gründen eine neue 

Teilnahmeerklärung erforderlich. 

 

6. Muss ich für die Teilnahme an dem schon bestehenden Vertrag mit der SVLFG 

(LKK) eine neue Teilnahmeerklärung einreichen? 

Wenn Sie bereits an dem Vertrag nach § 73c SGB V mit der SVLFG (LKK) teilgenommen 

haben, dann müssen Sie keine neue Teilnahmeerklärung einreichen. Wenn Sie bisher noch 

nicht teilnehmen, ist eine Teilnahmeerklärung erforderlich. 

http://www.kvb.de/
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7. Wie oft kann der teilnehmende Hautarzt das Hautkrebsscreening bei unter 35-

Jährigen erbringen? 

Die Hautkrebsvorsorgeleistung kann alle zwei Jahre erbracht werden. 

Diese Formulierung bedeutet wie bei den Krebsfrüherkennungs-Richtlinien, dass eine 

erneute Hautkrebsvorsorgeuntersuchung jeweils erst nach Ablauf des auf die 

vorangegangene Untersuchung folgenden Kalenderjahres möglich ist.  

 

8. Was sind die Vertragsinhalte von Siemens BKK, Bosch BKK, VIACTIV 

Krankenkasse und SVLFG (LKK)? 

Das Hautkrebsscreening ist für Patienten von 0 bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres 

und umfasst: 

• die Anamnese, 

• eine körperliche Untersuchung, 

• einschließlich Auflichtmikroskopie, sofern medizinisch notwendig,  

• die vollständige Dokumentation in elektronischer Form,  

• die Beratung über das Ergebnis (z.B. Risikoprofil und gesundheitsschädliche 

Verhaltensweisen ansprechen) 

 

9. Wie hoch ist die Vergütung? 

Die Vergütung für die Erbringung der Leistungen nach den Ziffern 97825 und 97825M 

beträgt 29,07 Euro (analog der gemäß EBM geltenden Vergütung für das Hautkrebs-

screening für über 35-Jährige nach GOP 01745 mit jährlicher Anpassung der Vergütungs-

höhe analog EBM).  

Für die Einschreibung der Versicherten kann bei der Siemens BKK, der Bosch BKK, der 

VIACTIV Krankenkasse und SVLFG (LKK) einmalig - für die Laufzeit der Teilnahme des 

Versicherten - die GOP 97826 abgerechnet werden. Diese wird mit 5,00 Euro vergütet.  

 

Diese Einschreibepauschale umfasst folgende Leistungsinhalte: 

• Bereitstellung der Teilnahmeerklärung, Einwilligung zu den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen sowie die Patienteninformation für den Versicherten,  

• Aufklärung des Versicherten zu den Unterlagen falls nötig,  

• Aufbewahrung der vom Versicherten unterzeichneten Teilnahmeerklärung und 

Einwilligung zu den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechend der rechtlichen 

Fristen in der Arztpraxis und 

• Aushändigung der Teilnahmeerklärung und Einwilligung zu den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen an die jeweiligen Krankenkassen auf deren Nachfrage.  

 

Die entsprechenden Unterlagen sind unter www.kbv.de in der Rubrik Abrechnung -

-> Vergütungsverträge --> Hautkrebsscreening zu finden.  

http://www.kbv.de/

